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(2) Als Ursprungsland wird das Verbandsland ange
sehen, in dem der Hinterleger eine tatsächliche und 
nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Han
delsniederlassung hat, und, wenn er eine solche Nieder
lassung innerhalb des Verbandes nicht hat, das Ver
bandsland, in dem er seinen Wohnsitz hat, und, wenn 
er keinen Wohnsitz innerhalb des Verbandes hat, das 
Land seiner Staatsangehörigkeit, sofern er Angehöriger 
eines Verbandslandes ist.

B. — Die Eintragung von Fabrik- oder Handels
marken, die unter diesen Artikel fallen, darf nur in 
folgenden Fällen verweigert oder für ungültig erklärt 
werden:

1. wenn die Marken geeignet sind, Rechte zu ver
letzen, die von Dritten in dem Land erworben sind, 
in dem der Schutz beansprucht wird;

2. wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft ent
behren oder ausschließlich aus Zeichen oder An
gaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur 
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der 
Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ur
sprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Er
zeugung dienen können, oder die im allgemeinen 
Sprachgebrauch oder in den redlichen und stän
digen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem 
der Schutz beansprucht wird, üblich sind;

3. wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die 
öffentliche Ordnung verstoßen, insbesondere wenn 
sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Es 
besteht Einverständnis darüber, daß eine Marke 
nicht schon deshalb als gegen die öffentliche Ord
nung verstoßend angesehen werden kann, weil sie 
einer Vorschrift des Markenrechts nicht entspricht, 
es sei denn, daß diese Bestimmune selbst die 
öffentliche Ordnung betrifft.

Die Anwendung des Artikels lOWs bleibt jedoch Vor
behalten.

C. — (1) Bei der Würdigung der Schutzfähigkeit der 
Marke sind alle Tatumstände zu berücksichtigen, ins
besondere die Dauer des Gebrauchs der Marke.

(2) In den anderen Verbandsländern dürfen Fabrik
oder Handelsmarken nicht allein deshalb zurückgewie
sen werden, weil sie von den im Ursprungsland ge
schützten Marken nur in Bestandteilen abweichen, die 
gegenüber der im Ursprungsland eingetragenen Form 
die Unterscheidungskraft der Marken nicht beeinflussen 
und ihre Identität nicht berühren.

D. — Niemand kann sich auf die Bestimmungen 
dieses Artikels berufen, wenn die Marke, für die er 
den Schutz beansprucht, im Ursprungsland nicht ein
getragen ist.

E. — Jedoch bringt die Erneuerung der Eintragung 
einer Marke im Ursprungsland keinesfalls die Ver
pflichtung mit sich, die Eintragung auch in den anderen 
Verbandsländern zu erneuern, in denen die Marke ein
getragen worden ist.

F. — Das Prioritätsvorrecht bleibt bei den innerhalb 
der Frist des Artikels 4 vorgenommenen Markenhinter
legungen gewahrt, selbst wenn die Marke im Ur
sprungsland erst nach Ablauf dieser Frist eingetragen 
wird.

Artikel ösexies

Die Verbandsländer verpflichten sich, die Dienst
leistungsmarken zu schützen. Sie sind nicht gehalten, 
die Eintragung dieser Marken vorzusehen.

Artikel 6sePües

(1) Beantragt der Agent oder der Vertreter dessen; 
der in einem der Verbandsländer Inhaber einer Marke 
ist, ohne dessen Zustimmung die Eintragung dieser 
Marke auf seinen eigenen Namen in einem oder mehre
ren dieser Länder, so ist der Inhaber berechtigt, der 
beantragten Eintragung zu widersprechen oder die 
Löschung oder, wenn das Gesetz des Landes es zuläßt, 
die Übertragung dieser Eintragung zu seinen Gunsten 
zu verlangen, es sei denn, daß der Agent oder Vertreter 
seine Handlungsweise rechtfertigt.

(2) Der Inhaber der Marke ist unter den Vorausset
zungen des Absatzes (1) berechtigt, sich dem Gebrauch 
seiner Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu 
widersetzen, wenn er diesen Gebrauch nicht gestattet 
hat.

(3) Den Landesgesetzgebungen steht es frei, eine an
gemessene Frist zu bestimmen, innerhalb welcher der 
Inhaber einer Marke seine in diesem Artikel vorge
sehenen Rechte geltend machen muß.

Artikel 7

Die Beschaffenheit des Erzeugnisses, auf dem die 
Fabrik- oder Handelsmarke angebracht werden soll, 
darf keinesfalls die Eintragung der Marke hindern.

Artikel 7bis

(1) Die Verbandsländer verpflichten sich, Verbands
marken, die Verbänden gehören, deren Bestehen dem 
Gesetz des Ursprungslandes nicht zuwiderläuft, auch 
dann zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, wenn 
diese Verbände eine gewerbliche oder Handelsnieder
lassung nicht besitzen.

(2) Es steht jedem Land zu, frei darüber zu bestim
men, unter welchen besonderen Bedingungen eine Ver
bandsmarke geschützt wird; es kann den Schutz ver
weigern, wenn diese Marke gegen das öffentliche Inter
esse verstößt.

(3) Jedoch darf der Schutz dieser Marken einem Ver
band, dessen Bestehen dem Gesetz des Ursprungslandes 
nicht zuwiderläuft, nicht deshalb verweigert werden, 
weil er in dem Land, in dem der Schutz nachgesucht 
wird, keine Niederlassung hat oder seine Gründung den 
Rechtsvorschriften dieses Landes nicht entspricht.

Artikel 8

Der Handelsname wird in allen Verbandsländern, 
ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung, 
geschützt, gleichgültig ob er einen Bestandteil einer 
Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht.

Artikel 9
(1) Jedes widerrechtlich mit einer Fabrik- oder Han

delsmarke oder mit einem Handelsnamen versehene 
Erzeugnis ist bei der Einfuhr in diejenigen Verbands
länder, in denen diese Marke oder dieser Handelsname 
Anspruch auf gesetzlichen Schutz hat, zu beschlagnah
men.


